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Handlung freier religiöſer Selbſtbeſtimmung In ſich chließt ihrem
Weſen nach nicht bloßen Vorausſetzung des Rechtes dieſer
Selbſtbeſtimmung gemacht werden kann“. „Der enthält einen
ſachlich erheblichen Zeitabſchnitt, indem wir aus der Strafandrohung
den poſitiven Satz entnehmen aben, daſ Ein Geiſtlicher nach
vollendetem vierzehnten Lebensjahre eln bis dahin In einer anderen
Confeſſion unterrichtendes Kind zUum Bekenntnis der fremden Kirche
zulaſſen darf

Der ſtrafrechtliche Charakter der Verordnung Juli 1826

Urtheil des Kammergerichtes vom 29 Januar 1885.0 „Die
Verordnung vom 31 Uli 1826 muſs ihrem geſammten Inhalte nach
als ein Strafgeſetz angeſehen werden, ſo daſs, da mit Unkenntnis
der Strafgeſetze ſich niemand entſchuldigen kann, * gleichgiltig
ſcheint, ob dem Angeklagten der V  nhalt der Verordnung ékann
geweſen iſt oder nicht.“

„Der der Verordnung iſt noch als eine Recht
beſtehende Vorſchrift ſtrafrechtlichen Charakters
zuerkennen.“

Die Beſchwerde tn Vormundſchaftsſachen.
Die bei der Erziehung eines Mündels betheiligten Perſonen

ſind berechtigt, bei dem Vormundſchaftsgerichte Mittheilungen
machen nd Anträge zu ſtellen und Anordnungen des Vor
mundſchaftsgerichtes Beſchwerde erheben Es omm hiefür unächſt

der Vormundſchafts-Ordnung vom Juli 1875 In Betracht,
welcher eſtimmt:

„Gegen die Anordnungen des Vormundſchaftsgerichtes findet
Beſchwerde 0

Die Beſchwerde wird bei dem Vormundſchaftsgericht oder bei
dem Beſchwerdegericht eingelegt.

Die Beſchwerde an das Landgericht kann ohne Mitwirkung
eines Anwaltes eingereicht werden und iſt In einer Civilkammer des
Landgerichtes durch Rathskammer⸗) Beſchluſs zu erledigen.“

Berechtigt zur Stellung von nträgen und zur Beſchreitung
des Beſchwerdeweges in nicht nur Vormünder, Pfleger Eltern der
Mündel, ſondern insbeſondere auch der Waiſenrath, und Un ⸗
interefſe nach den Landtags⸗Verhandlungen nd nach aus
drücklicher Erklärung der Regierungs⸗Commiſſarien einem jeden
das Beſchwerderecht zu 4⁰

Von Intereſſe ſind in dieſer Beziehung mehrere Entſcheidungen
des Kammergerichtes, we Im Auszuge hier folgen mögen.

Braun m der Zeitſchrift Band III.  * 299 Anders Schmidt
191 ohow und Küntzel, and V. 307 nton,

Vormundſchafts-Ordnung, Aufl.,
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Beſchluſs des Kammergerichtes vom Juli 1883:½
„Aus den btiven des der Vormundſchafts-Ordnunggeht klar hervor, daſs nicht bloß dem Vormunde, ſondern auchanderen erſonen, insbeſondere aber dem Waiſenrathe des

Aufenthaltsortes des Pflegebefohlenen Im Intereſſe des Uunde das
Beſchwerderecht gegeben

Beſchluſs des Kammergerichtes vom Januar 1888
„Vormünder und Pfleger, owie die Eltern der ündel, ſofernihnen bezüglich der Mündel noch Vermögens⸗ oder Erziehungsrechtezuſtehen, ſind in vormundſchaftlichen Angelegenheiten zur Anbringung

von Anträgen und Beſchwerden berechtigt. Dritten Perſonenund Behörden dieſe Befugnis nach dem Zweck, welchen das
Vormundſchaftsweſen verfolgt, nur inſoweit zu, als ſie Intereſſendes Mündels allein oder gleichzeitig mit thren eigenen Intereſſenwahrnehmen. eS gilt insbeſondere auch dann, EeS ſichdie religiöſe Erziehung der Mündel handel

„Die Königl. Regierungen ſind berechtigt, Maßregeln zu treffenund Anträge zu ſtellen, welche auf die Herbeiführung einer den
geſetzlichen Vorſchriften entſprechenden religiöſen Erziehung der Kinder
gerichtet ſind Die hieraus für die Regierungen entſpringenden Be⸗
fugniſſe erfahren aber, ſoweit ES ſich ündel handelt, eine
Einſchränkung dahin, daſs die Regierungen bei dem Vormundſchafts⸗gericht Anträge auf Erziehung von Mündeln In einer beſtimmtenReligion oder Beſchwerden nach dieſer Richtung nur inſoweitzubringen berechtigt erſcheinen, als ſie durch ihre Anträge das
Intereſſe der Mündel wahrzunehmen beabſichtigen.“Nach dieſem eſcheide werden Dritte, we Anträge oder Be⸗
chwerden ſtellen, in thren Eingaben darzulegen haben, daſs das
Intereſſe des Mündels Ur den Antrag gewahrt oder gefördertwerden ſoll,‚ bezwecklich, daſs der nhalt des Antrages Im Geſetzeſeine Berechtigung nde nd das Ahre ohl des Mündels durchdenſelben eine Einbuße nicht erleidet.

Beſchluſs des Kammergerichts vom September 1886:9„Geiſtliche önnen In Vormundſchaftsſachen nur zur Stellung
von Anträgen legitimiert erachtet werden, we lediglich die reli—
giöſe Erziehung der Mündel nach orſchri der Geſetze betreffen,eine olche unmittelbar bezwecken.“

77 dem betheiligten Geiſtlichen frei, Anzeigen an das
Vormundſchaftsgericht, wie die Aufſichtsbehörde bringen,einer nach ſeiner Anſicht dem Geſetze widerſtreitenden oder nicht voll⸗
ſtändig genügenden Leitung der religiöſen Erziehung entgegenzutreten;enn aber (wie Im vorliegenden 0 die eltend gemachten That⸗en erörtert ſind, und die Vormundſchaftsbehörden emna

„Johow und Küntzel, a. a. O. IV. Band, S. 72. — ) Daſelbſt, VII. Band,S. 41 ff. — 3) Daſelbſt Band 6, S. 33 f.



54.
einer von der Auffaſſung des Geiſtlichen abwrichenden Beurtheilung
des Verhaltens des Vormundes elangt ſind, ſo iſt das Intereſſe
des Mündels, deſſen Wahrnehmung allein den Geiſtlichen zur Beſchwerde⸗
führung legitimieren kann, vollſtändig gewahrt, die hervortretende
ifferenz der Beurtheilung beider ehörden aber Iim Beſchwerdewege
iun der Vormundſchaftsſache nicht zu weiterem Ustrage zu bringen.“

Der Wortlaut dieſes Kammergerichts⸗Beſchluſſes ſchein nicht 3u
beſagen, daſs dem Geiſtlichen der Beſchwerdeweg überhaupt behindert
iſt; ES iſt die ede von der „Erörterung von Thatſachen“ und „Be⸗
urtheilung des Verhaltens des Vormundes“; der Beſchluſs verweist
dieſe Verhandlungen die Vorinſtanzen. Handelt e8 ſich um Aus
legung der Geſetze, beziehungsweiſe einen Rechtsirrthum, ſo cheint
auch dem Geiſtlichen die Einlegung der weiteren Beſchwerde nicht
verſagt ſein.)

Anzubringen ſind Beſchwerden ber die Utter oder den Vor  5  2
mund beim Amtsgericht, Abtheilung für Vormundſchaftsſachen; Be⸗
chwerden dieſes IM Landgericht, Kammer für Civilſachen,
die weitere Beſchwerde beim Kammergerichte zu Berlin. Die Zu
ſtändigkeit des Kammergerichts iſt jedo durch des Ausführungs⸗
geſetzes zum deutſchen Gerichtsverfaſſungs⸗Geſetz vom April 1878
ahin eingeſchränkt, daſs, wenn die weitere Beſchwerde lediglich auf
die Verletzung einer Rechtsnorm geſtützt wird, we un dem Bezirke
des Kammergerichts nicht gilt, dasſelbe die Verhandlung und Ent
ſcheidung demjenigen Oberlandesgerichte 3 überweiſen hat, zu deſſen
Bezirke da Landgericht gehört, welches die angefochtene Entſcheidung
rlaſſen hat ette 280

Im Hannover'ſchen iſt die rage, obb Geiſtliche zur Stellung von Anträgen
bei den Vormundſchaftsbehörden In Sachen der religiöſen Erziehung der Kinder
befugt ſeien, creits 1862 auf Anregung des Biſchofs von Hildesheim zur Ver⸗
handlung zwiſchen dem Cultusminiſterium und dem Juſtizminiſterium gelangt.

anuar 1862 ſchrie das Cultusminiſterium da Juſtizminiſterium:
77 iſt bei Uuns die rage angeregt, ob und auf welchem Wege Anordnungen,
welche die vormundſchaftlichen Gerichte über die religiöſe Erziehung der Kinder
aus gemiſchten Ehen effen, auf Anrufen oder Anzeigen der betreffenden Geiſt
lichen oder Verwandten NV höherer Inſtanz abgeändert werden können?
verkennbar erfordert das öffentliche Intereſſe, daſs die vormundſchaftlichen Ge⸗
richte bei ihren Anordnungen 33  ber die religiöſe Erziehung der Kinder aus 9E
miſchten Ehen die Beſtimmungen der Geſetze nicht erletzen. 8 dieſem Geſichts⸗
punkte ieg ein Bedürfnis vor, daſs Verfügungen der vormundſchaftlichen Ge
richte auch dann abgeändert werden können, enn ſie von den etwa rechtlich
betheiligten Perſonen nicht angefochten werden Nach 22 III. und 5 des
Geſetzes vom 31 März 1859 En die Kronanwälte die Beobachtung der Geſetze
Uund reglementariſchen Vorſchriften bei en Gerichten 3 überwachen und inſonderheit
dahin 5 ſehen, daſs die Vorſchriften Vertretung ſpecieller Intereſſen be—

Dem widerſprechen zwei von Schmidt 192 mitgetheilte Ur
theile, nämlich ein Beſchluſs des Obergerichts Hildesheim vom Juni 1861
und ein Beſchluſs des Oberlandesgerichts 3 Celle vom März 1883 Vergl.
auch Braun mn der Zeitſchrift Bod 3, O 30831 Die Anſicht Schmidts,
daſs dem Pfarrer kein Beſchwerderecht uſtehe, hat eine Widerlegung gefunden
im Kölner Paſtoralblatte 1891, ahrgang,
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folgt verden. Die Kronanwälte würden danach auch von desfallſigen Anzeigen der
Geiſtlichen Kenntnis und VN den geeigneten Fällen V weiterem Einſchreiten Ver⸗
anlaſſung 5 nehmen haben Die hierauf erfolgte Erwiderung des Juſtiz⸗
miniſteriums vom VI. 1862 ſtimmt dieſer Auffaſſung bei und emerkt
„Wir glauben, —  W in Gemäßheit erſelben die Kronanwaltſchaften werden thätig
werden, enn durch die betreffenden Geiſtlichen, Verwandte oder on betheiligte
Perſonen 3 ihrer Kunde gebracht wird, daſs Iim einzelnen Falle beſtehende Vor
ſchriften 1  ber religiöſe Erziehung von Kindern aus gemiſchten Ehen von der
obervormundſchaftlichen Behörde unbeachtet geblieben oder verletzt ind Sollte in
deſſen die Kronanwaltſchaft der Sache ſi nicht annehmen, ſo würde der be
theiligte Dritte ſich die Kronoberanwaltſchaft und ſe eventuell von dieſer

uns wenden en.“
An der Kronanwaltſchaft iſt die Staatsanwaltſchaft getreten. Mag

auch das Einſchreiten der Staatsanwaltſchaft un dieſer rage nicht mehr uim
früheren Umfange In Uebung ſein, ſo iſt dieſe miniſterielle Verhandlung do
intereſſant als eugnis afür, daſs Im annover'ſchen das Beſchwerderecht des
Geiſtlichen als ein Ald des öffentlichen Intereſſes angeſehen wurde.

Einige näe über Dorbereitungen 3u 0
miſſionen.)

Von Erneſt m Blijenbeck Holland)
Vor allem kommt's darauf 0  7 eine günſtige Zeit für Ab

haltung erſelben beſtimmen, QAmi die Gemeinde mögli
vielen Predigten beiwohne und die heiligen Sacramente empfange
Man berathe ſich alſo mit zuverläſſigen ännern aus der Gemeinde
ber die Zeit, der die eUte am wenigſten durch Arbeit behindert
ſind IN Fabriksgegenden würde man ſich auch mit den Arbeitgebern
benehmen müſſen, ob und wann ſie den Arbeitern eventuell eine oder
andere Stunde Tage eigeben würden. Auf dem ande iſt e
wöhnlich die geeignetſte Zeit vom Herbſt bis zur Oſterzeit. edoch
M. ſich um allgemeinen die Arwoche weniger, einmal wegen
Mangels Beichtvätern, die dann in thren Pfarreien be
ſchäftigt ſind, dann der kirchlichen Functionen Iun dieſen Tagen,
endlich wegen überhäufter Arbeit der Hausfrauen vor den Feiertagen.Es iſt aber durchaus 3 rathen, die iſſion Tage zu be
ginnen und zu beſchließen, dem die Gemeinde vollzählig in der
Kir iſt, Sonn⸗ und Feiertagen; fallen Anfang oder
Schluſs mehrere Feiertage, ſo beſſer

Die Miſſionäre ſind mögli frühzeitig zu eſtellen, da man
ſonſt Gefahr au zur gewünſchten Zeit keinen 3 bekommen. Sollen
10 ewiſſe Ordensleute ereits auf ern ahr voraus verſagt ſein

ann man ‘eS irgendwie einrichten, ſo nehme man lieber drei als
zwei Miſſionäre. Das gibt der Iſſton mehr Schwung Die Leute
fühlen ſich gehobener, bei den drei Predigten Tage jed  al
Ein anderer die Kanzel eſteigt. Zugleich hat man eine Aushilfe mehr

4) vide Quartalſchrift Jahrgang 1891, Heft 1 814


